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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemisches 
und des Unternehmens 

1.1.  Produktindentifikator 
Handelsname/Bezeichnung: 

ADBlue 
Andere Bezeichnungen: 
AUS32 
 UFI: 
   JD7W-85R8-XOKA-83CA 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Verwendung des Stoffs/Gemischs: 
Reduktionsmittel 
Relevante identifizierte Verwendungen: 
Lebenszyklusstadium (LCS) 
PW:       Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender 
   C:        Verwendung durch Verbraucher 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler): 
Advanced Blue Technologies GmbH 
Sieveringerstrasse 184 
1190 Wien 
Telefon: +436643591103 
E-Mail: office@austromol.at 
Webseite: www.austromol.at 

1.4. Notrufnummer 
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24H: +43 1 406 43 43, 
+43 1 406 68 98 (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)  

 
ABSCHNIT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
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2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verorndnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht 
kennzeichnungpflichtig. 
Gefahrehinweise:− 
Ergänzende Gefahrenmerkmale:− 
Sicherheitshinweise:− 
2.3. Sonstige Gefahre 
Keine Daten verfügbar 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Gemische 
Geferliche Inhaltsstoffe / Gefärliche Verunreinigungen / Stabilisatoren: 

Produktindentifikatoren Stoffname 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
(CLP) 

Konzetrazion 
 

CAS-Nr: 57-13-6 
EG-Nr: 200-315-5 

Harnstoff 
Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der 
Verordnung /EG) Nr.1272/2022 (CLP) 

31,8 < 33,2 
Gew -% 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste Hilfe Maßnahmen 
Allgemeine Angaben: 
Bei Unfalll oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehn (wen möglich, Betriebsanweinsunge oder 
Sicherheitsdatenblatt vorzeigeb). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, 
getränke Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlösigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage 
bringen ubd ärztliche Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsicht lassen. 
 Nach Einatmen: 
Für Frischluft sorgen. 
Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). 
BeiUnwohlsein ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Bisher keine Symptome bakannt. 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1. Löschmittel 
Keine Daten verfügbar 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 
5.3. Zusätzliche Hinweise 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 
lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
 anzuwendende Verfahren 
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Personenbezogene Vorsichtmaßnahmen: 
Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosolen vermeiden. 
Personen in Sicherheit bringen. 
Schutzausrüstung: 
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
6.1.2. Einsatzkräfte 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Persönliche Schutzausrüstung: Siehe Abschnitt 8 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht im Kanalisation oder Gewässer  gelangen lassen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Für Rückhaltung: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand,Kieselgur,Säuerbinder,Universalbinder) aufnehmen. 
6.4.Verweis auf ander Abschnitte 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung 
siehe Abschnit 13 
6.5. Zusätzliche Hinweise 
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen 
Hinweise zum sicheren Umgang: 
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). 
Hinweise zur allgemeine Industriehygiene 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglickeiten 
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: 
Behäter dicht geschlosse halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbrwahren. 
Verpackungsmaterialien: 
Nur im Orginalbehäter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter vor Beschädigung 
schützen. Schützen gegen UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 
Nur im Orginalbehälter an einem kühlen, gut gelüteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen 
halten und an einem kühlen, gut gelüteten Ort aufbewahren. Nur im Orginalbehälter 
aufbewahren/lagern. 
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland):  
12- nicht brennbare Flüssigkeiten,die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen 
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen: 
Lagertemperatur max 25°C 
7.3. Spezifische Endanwendugen 
Epmfehlung: 
Techniches Merkblatt beachten. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüsstung 

8.1. Zu überwachende Paramet 
8.1.1.Arbeittsplatzgrenzwerte 

Grenzwerttyp 
(Herkunftsland) 

Stoffname 1. Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert 
2. Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert 
3. Momentanwert 
4. Überwachung-bzw. Beobachtungsverfahren 
5. Bemerkung 

LT Harnstoff 
CAS-Nr: 57-13-6 
EG-Nr: 200-315-5 

1. 10mg/m3 
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8.1.2. Biologische Grenzwerte 
Keine Daten verfügbar 
8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte 
Keine Daten verfügbar 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1. Geeignete teschniche Steuerungseinrichtungen 
Keine Daten verfügbar 
8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 
Augen-/Gesichtschutz: 
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166 
Hautschutz: 
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min Bei 
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet 
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschften des Materials sind zu berücksichtigen. 
8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexpositionen 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 
Aggregatzustand: Flüssig          Farbe: farblos         Geruch: geruchlos 
Sicherheitsrelevante Basisdaten 

Parameter Wert Bei °C  
Ph-Wert >9-<10 20°C  
Schmelzpunkt nicht bestimmt   
Gefrierpunkt nicht bestimmt   
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt   
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt   
Flammpunkt nicht bestimmt   
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt   
Zündtemperatur nicht bestimmt   
Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen 

nicht bestimmt   

Dampfdruck nicht bestimmt   
Dampfdichte nicht bestimmt   
Dichte >1,087-<1,093kg/l 20°C  
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Relative Dichte nicht bestimmt   
Schüttdichte nicht bestimmt   
Wasserlöslichkeit vollständig mischbar   
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ 
Wasser 

nicht bestimmt   

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt   
Viskosität, kinematisch nicht bestimmt   

9.2. Sonstige Angaben 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität 
Dieses Material wird unter normalen Verwendugsbedingungen als nicht reaktiv angesehen. 
10.2. Chemische Stabilität 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
10.3. Möglichkeit geffährlicher Reaktionen 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.  
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine Daten verfügbar 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine Daten verfügbar 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 
 
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute orale Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Akute dermale Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Akute inhalative Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
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Schwere Augenschädigung/-reizung: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Keimzellmutagenität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskrikterien nicht erfüllt. 
Zusätzliche Angaben: 
Keine Daten verfügbar 
11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1. Toxizität 
Keine Daten verfügbar 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Kein Daten verfügbar 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar 
12.4. Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Stoffname Ergebnisse der PBT-und vPvB-Beurteilung 
Harnstoff 
CAS-Nr: 57-13-6 
EG-Nr: 200-315-5 

- 
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine Daten verfügbar 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Abfallbehandlungslösung 
Sachgerchte Entsorgung / Produkt: 
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport 
(ADN) 

Seeschiffstransport 
(IMDG) 

Lufttransport 
(ICAO-TI/IATA-DGR 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne 
dieser Transportvorschriften. 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne 
dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen 
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
14.4. Verpackungsgruppe 
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
14.5 Umweltgefahren 
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 

 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Keine Daten verfügbar 

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften 
 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits-und Umweltschutz/spezifische  
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
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15.1.1. Eu-Vorschrifften 
Zulassungen: 
Zertifiziert von der VDA gemäß ISO 22241-1 bis 22241-3 
15.1.2. Nationale Vorschriften 

 (AT) Nationale Vorschriften 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
ADBlue ist eine eingetragene Marke der VDA 
15.2. Stoffsicherheitesbeurteilung 
Keine Daten verfügbar 

Abschnitt 16: Sonstige Angaben 
 
16.1. Änderungshinweise 
Keine Daten vefügbar 
16.2. Abkürzungen und Akronyme 
Keine Daten vefügbar 

 
16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 
Keine Daten vefügbar 
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG)  
Nr.1272/2008 (CLP) 
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(CLP). 
16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
Keine Daten vefügbar 
16.6. Schulungshinweise 
Keine Daten vefügbar 
16.7. Zusätzliche Hinweise 
Keine Daten vefügbar 
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